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Seilschaft vom Rechtsverletzer, seine 
Pflichten in der Arbeit und im gesell
schaftlichen und persönlichen Leben ge
wissenhaft zu erfüllen und sich zu be
währen. Das bedeutet, der Rechtsverlet
zer muß aktiv tätig werden und insbe
sondere
— den mit der Tat angerichteten Scha

den wiedergutmachen,
— die ihm übertragenen Arbeitsaufga

ben ordentlich verrichten,
— sich in seinem persönlichen und fa

miliären Leben, einschließlich seiner 
finanziellen Verpflichtungen, gesell
schaftsgemäß zu verhalten.

Schließlich hat er aktiv zur Überwin
dung der Ursachen und Bedingungen 
der Straftat beizutragen, soweit sie in 
seiner Person begründet liegen. Inhalt 
und Umfang der zu stellenden Anforde
rungen richten sich dabei nach der 
Schwere der Tat. Bei allen Anforderun
gen, die insbesondere beim Ausspruch 
von Verpflichtungen nach Abs. 3 und 4 
an den Täter zu stellen sind, müssen 
seine Fähigkeiten und Eigenschaften be
rücksichtigt werden.

2. Die Bewährungszeit von einem bis 
zu drei Jahren wird durch gerichtliches 
Urteil festgesetzt (Abs. 2). Sie beginnt 
mit der Rechtskraft der Entscheidung. 
Zugleich wird für den Fall, daß er sei
ner Pflicht zur Bewährung schuldhaft 
nicht nachkommt, eine Freiheitsstrafe 
angedroht. Die anzudrohende Freiheits
strafe und die Dauer der Bewährungs
zeit richten sich nach den Kriterien des 
§ 61 Abs. 2.
Die Höhe der für den Fall der schuld
haften Verletzung der Pflicht zur Be
währung anzudrohenden Freiheitsstrafe 
muß im angemessenen Verhältnis zur 
Gesellschaftswidrigkeit der Straftat ste
hen (vgl. BG Magdeburg, NJ 1968/19,
S. 602). Zur Differenzierung der Bewäh
rungszeit dürfen nur die im unmittelba
ren Zusammenhang mit den in § 61 fest
gelegten Grundsätzen der Strafzumes
sung stehenden Umstände Berücksichti
gung finden. Erfordert die staatliche

Reaktion auf die Straftat eine niedrige 
Strafe, dann muß auch die für die Um
erziehung des Täters erforderliche Be
währungszeit entsprechend kurz sein. 
Die anzudrohende Freiheitsstrafe ist 
keine selbständige Maßnahme der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit, sondern 
— ebenso wie die Bewährungszeit — un
trennbarer Bestandteil der Verurteilung 
auf Bewährung (BG Neubrandenburg, 
NJ 1968/21,-S. 668).
Die Dauer der anzudrohenden Frei
heitsstrafe beträgt mindestens drei Mo
nate und höchstens zwei Jahre. Die an
gedrohte Freiheitsstrafe darf die im 
verletzten Tatbestand des Besonderen 
Teils des StGB bestimmte Obergrenze 
der zulässigen Freiheitsstrafe nicht 
überschreiten. Es ist daher unzulässig, 
z. B. bei § 139 Abs. 2 oder § 144 Abs. 1 
für den Fall schuldhafter Nichtbefol
gung der auferlegten Pflichten eine 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr 
anzudrohen. Sieht der verletzte Tatbe
stand keine Freiheitsstrafe als Maß
nahme der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit vor (z. B. § 156), darf die ange
drohte Freiheitsstrafe gleichfalls höch
stens ein Jahr betragen (Abs. 2).

3. Die Pflichten nach Abs. 3 und 4, die 
dem Täter für die Dauer der Bewäh
rungszeit auferlegt werden können, die
nen dazu, seinen Erziehungs- und Wie
dergutmachungsprozeß nachhaltig zu 
unterstützen und die erzieherische 
Wirksamkeit der Strafe zu verstärken 
(vgl. NJ 1975/2, S. 34, NJ 1975/13,
S. 402). Diese Pflichten sind im Urteils
tenor aufzuführen und dürfen nach 
Rechtskraft der Entscheidung weder 
neu festgesetzt noch ergänzt oder geän
dert werden (vgl. NJ 1975/19, S. 579). 
Sie müssen tat- und täterbezogen und 
realisierbar sein. Sie können auch ne
beneinander angewandt werden. Eine 
undifferenzierte Aneinanderreihung 
von Pflichten widerspricht den Grund
sätzen der Strafzumessung.
Die Pflicht des Verurteilten zur Bewäh
rung und Wiedergutmachung erstreckt
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